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100/22 - Kreis Coesfeld

Benachrichtigung des Kreises Coesfeld über die Anord-
nung	einer	öffentlichen	Zustellung	gem.	§	10	LZG	NRW	
an	Matthias	Baumann

Ein Dokument des Kreises Coesfeld vom 15.07.2022, Ak-
tenzeichen 51.2000.8143, ist zuzustellen an Herrn Matthias 
Baumann, zuletzt wohnhaft in Lüdinghauser Straße 44 a, 
59394 Nordkirchen.

Das Dokument konnte bisher nicht zugestellt werden, weil 
der Aufenthalt des Empfängers unbekannt ist. 

Mit Anordnung vom 15.07.2022 wurde die öffentliche Zu-
stellung durch eine Bekanntmachung angeordnet. Das Do-
kument kann eingesehen und vom Empfänger in Empfang 
genommen werden auf meiner Dienststelle in

48653 Coesfeld 
Friedrich-Ebert-Str. 7 
Abteilung 51-Jugendamt 
Frau Ludwig 

Rechtsgrundlage für diese öffentliche Zustellung ist § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV NW S.94) in der zurzeit geltenden Fassung. 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
Sofern das Dokument eine Ladung zu einem Termin enthält, 
kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur Folge haben.

Coesfeld, den 22.07.2022 

Kreis Coesfeld 
Der Landrat 
Abteilung 51-Jugendamt 
Im Auftrag 
gez. Ludwig 

101/22 - Kreis Coesfeld

Benachrichtigung des Kreises Coesfeld über die Anord-
nung	einer	öffentlichen	Zustellung	gem.	§	10	LZG	NRW	
an	Valentin	Spahiyski

Ein Dokument des Kreises Coesfeld vom 27.05.2022, Ak-
tenzeichen 36-222776-be, ist zuzustellen an Herrn Valentin 
Spahiyski, zuletzt wohnhaft in  Ul. Stefan Egarof 36, BG-
8803 Sliven.

Das Dokument konnte bisher nicht zugestellt werden, weil 
eine Zustellung im Ausland nicht möglich ist oder keinen Er-
folg verspricht.

Mit Anordnung vom 27.05.2022 wurde die öffentliche Zu-
stellung durch eine Bekanntmachung angeordnet. Das Do-
kument kann eingesehen und vom Empfänger in Empfang 
genommen werden auf meiner Dienststelle in

48249 Dülmen 
Kreuzweg 27 
Abteilung 36-Straßenverkehr 
Frau Berghaus 

Rechtsgrundlage für diese öffentliche Zustellung ist § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV NW S.94) in der zurzeit geltenden Fassung. 

Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
Sofern das Dokument eine Ladung zu einem Termin enthält, 
kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur Folge haben.

Dülmen, den 02.08.2022 

Kreis Coesfeld 
Der Landrat 
Abteilung 36-Straßenverkehr 
Im Auftrag 
gez. Berghaus 

102/22 - Kreis Coesfeld

Benachrichtigung des Kreises Coesfeld über die Anord-
nung	einer	öffentlichen	Zustellung	gem.	§	10	LZG	NRW	
an	David	Wozny

Ein Dokument des Kreises Coesfeld vom 28.06.2022, Ak-
tenzeichen 36-216880-fr., ist zuzustellen an Herrn David 
Wozny, zuletzt wohnhaft in Gornicza 79/3, PL-41-600 Swi-
etochlowice.

Das Dokument konnte bisher nicht zugestellt werden, weil 
eine Zustellung im Ausland nicht möglich ist oder keinen Er-
folg verspricht. Das Dokument enthält eine Ladung zu einem 
Termin.

Mit Anordnung vom 28.06.2022 wurde die öffentliche Zu-
stellung durch eine Bekanntmachung angeordnet. Das Do-
kument kann eingesehen und vom Empfänger in Empfang 
genommen werden auf meiner Dienststelle in

48249 Dülmen 
Kreuzweg 27 
Abteilung 36-Straßenverkehr 
Frau Frieling 

Rechtsgrundlage für diese öffentliche Zustellung ist § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV NW S.94) in der zurzeit geltenden Fassung. 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
Sofern das Dokument eine Ladung zu einem Termin enthält, 
kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur Folge haben.

Dülmen, den 02.08.2022 

Kreis Coesfeld 
Der Landrat 
Abteilung 36-Straßenverkehr 
Im Auftrag 
gez. Frieling 

103/22 - Kreis Coesfeld

Benachrichtigung des Kreises Coesfeld über die Anord-
nung	einer	öffentlichen	Zustellung	gem.	§	10	LZG	NRW	
an	Johannes	Dirk	Penneward

Ein Dokument des Kreises Coesfeld vom 29.07.2022, 
Aktenzeichen 36 VA COE-JD60, ist zuzustellen an Herrn 
Johannes Dirk Penneward, zuletzt wohnhaft in Südring 5, 
48249 Dülmen.
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Das Dokument konnte bisher nicht zugestellt werden, weil 
der Aufenthalt des Empfängers unbekannt ist. 

Mit Anordnung vom 29.07.2022 wurde die öffentliche Zu-
stellung durch eine Bekanntmachung angeordnet. Das Do-
kument kann eingesehen und vom Empfänger in Empfang 
genommen werden auf meiner Dienststelle in

48249 Dülmen 
Kreuzweg 27 
Abteilung 36.1-Zulassung 
Frau Schmidt 

Rechtsgrundlage für diese öffentliche Zustellung ist § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV NW S.94) in der zurzeit geltenden Fassung. 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
Sofern das Dokument eine Ladung zu einem Termin enthält, 
kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur Folge haben.

Dülmen, den 09.08.2022 

Kreis Coesfeld 
Der Landrat 
Abteilung 36.1-Zulassung 
Im Auftrag 
gez. Schmidt 

104/22 - Kreis Coesfeld

Benachrichtigung des Kreises Coesfeld über die Anord-
nung	einer	öffentlichen	Zustellung	gem.	§	10	LZG	NRW	
an	Ciprian	Musca

Ein Dokument des Kreises Coesfeld vom 19.07.2022, Ak-
tenzeichen 36 SA LH-AC88, ist zuzustellen an Herrn Ciprian 
Musca, zuletzt wohnhaft in Mühlenfeld 6, 48308 Senden.

Das Dokument konnte bisher nicht zugestellt werden, weil 
der Aufenthalt des Empfängers unbekannt ist. 

Mit Anordnung vom 19.07.2022 wurde die öffentliche Zu-
stellung durch eine Bekanntmachung angeordnet. Das Do-
kument kann eingesehen und vom Empfänger in Empfang 
genommen werden auf meiner Dienststelle in

48653 Coesfeld 
Friedrich-Ebert-Str. 7 
Abteilung 36 Zulassung 
Frau Pollmann 

Rechtsgrundlage für diese öffentliche Zustellung ist § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV NW S.94) in der zurzeit geltenden Fassung. 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
Sofern das Dokument eine Ladung zu einem Termin enthält, 
kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur Folge haben.

Coesfeld, den 09.08.2022 

Kreis Coesfeld 
Der Landrat 
Abteilung 36 Zulassung 
Im Auftrag 
gez. Pollmann 

105/22 - Kreis Coesfeld

Benachrichtigung des Kreises Coesfeld über die Anord-
nung	einer	öffentlichen	Zustellung	gem.	§	10	LZG	NRW	
an	Svetlana	Rackova

Ein Dokument des Kreises Coesfeld vom 11.07.2022, Ak-
tenzeichen 51.2000.9115, ist zuzustellen an Frau Svetla-
na Rackova, zuletzt wohnhaft in Bischof-Kaiser-Straße 11, 
48249 Dülmen.

Das Dokument konnte bisher nicht zugestellt werden, weil 
der Aufenthalt des Empfängers unbekannt ist. 

Mit Anordnung vom 11.07.2022 wurde die öffentliche Zu-
stellung durch eine Bekanntmachung angeordnet. Das Do-
kument kann eingesehen und vom Empfänger in Empfang 
genommen werden auf meiner Dienststelle in

48653 Coesfeld 
Friedrich-Ebert-Str. 7 
Abteilung 51-Jugendamt 
Frau Ludwig 

Rechtsgrundlage für diese öffentliche Zustellung ist § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV NW S.94) in der zurzeit geltenden Fassung. 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
Sofern das Dokument eine Ladung zu einem Termin enthält, 
kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur Folge haben.

Coesfeld, den 02.08.2022 

Kreis Coesfeld 
Der Landrat 
Abteilung 51-Jugendamt 
Im Auftrag 
gez. Ludwig 

106/22 - Kreis Coesfeld

Benachrichtigung des Kreises Coesfeld über die Anord-
nung	einer	öffentlichen	Zustellung	gem.	§	10	LZG	NRW	
an	Harald	Jansing

Ein Dokument des Kreises Coesfeld vom 20.06.2022, Ak-
tenzeichen 36-216304-be, ist zuzustellen an Herrn Harald 
Jansing, zuletzt wohnhaft in Ostmarkstr. 79, 48145 Münster.
Das Dokument konnte bisher nicht zugestellt werden, weil 
der Aufenthalt des Empfängers unbekannt ist. 

Mit Anordnung vom 20.06.2022 wurde die öffentliche Zu-
stellung durch eine Bekanntmachung angeordnet. Das Do-
kument kann eingesehen und vom Empfänger in Empfang 
genommen werden auf meiner Dienststelle in

48249 Dülmen 
Kreuzweg 27 
Abteilung 36-Straßenverkehr 
Frau Berghaus 

Rechtsgrundlage für diese öffentliche Zustellung ist § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV NW S.94) in der zurzeit geltenden Fassung. 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
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Sofern das Dokument eine Ladung zu einem Termin enthält, 
kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur Folge haben.

Dülmen, den 12.08.2022 

Kreis Coesfeld 
Der Landrat 
Abteilung 36-Straßenverkehr 
Im Auftrag 
gez. Berghaus 

107/22 - Stadt Dülmen/Bezirksregierung Münster

Ausführungsanordnung des Flurbereinigungsplanes im 
Flurbereinigungsverfahren	Berkelaue	III	

Im Flurbereinigungsverfahren Berkelaue III wird hiermit die 
Ausführung des Flurbereinigungsplanes angeordnet gemäß 
§ 61 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546), in der 
derzeit gültigen Fassung.

1. Mit dem 01.10.2022 tritt der im Flurbereinigungsplan 
Berkelaue III vorgesehene neue Rechtszustand an die 
Stelle des bisherigen (§ 61 Satz 2 FlurbG).

2. Mit dem genannten Zeitpunkt tritt die Landabfindung hin-
sichtlich der Rechte an den alten Grundstücken und der 
diese Grundstücke betreffenden Rechtsverhältnisse, die 
nicht aufgehoben werden, an die Stelle der alten Grund-
stücke. Die örtlich gebundenen öffentlichen Lasten, die 
auf den alten Grundstücken ruhen, gehen auf die in de-
ren örtlicher Lage ausgewiesenen neuen Grundstücke 
über (§ 68 Abs. 1 FlurbG).

3. Die tatsächliche Überleitung in den neuen Zustand, na-
mentlich der Übergang des Besitzes und der Nutzung 
der neuen Grundstücke, ist für den Flurbereinigungsplan 
individuell in Absprache mit den betroffenen Beteiligten 
erfolgt.

4. Wird der Flurbereinigungsplan geändert, so wirkt diese 
Änderung in rechtlicher Hinsicht auf den in Nr. 1 festge-
setzten Zeitpunkt zurück (§ 63 Abs. 2 FlurbG).

5. Mit der Ausführungsanordnung entfallen die Verfügungs-
beschränkungen gem. §§ 34 und 85 FlurbG.

6. Innerhalb von 3 Monaten, vom ersten Tag der öffentli-
chen Bekanntmachung dieser Ausführungsanordnung 
an gerechnet, können mangels einer Einigung zwischen 
den Vertragspartnern bei der Flurbereinigungsbehörde 
folgende Festsetzungen gem. § 71 FlurbG beantragt 
werden:

a) angemessene Verzinsung einer eventuell vom Ei-
gentümer zu leistenden Ausgleichszahlung für eine 
dem Nießbrauch unterliegende Mehrzuteilung von-
Land durch den Nießbraucher (§ 69 Satz 2 FlurbG);

b) Erhöhung oder Minderung des Pachtzinses oder an-
derweitiger Ausgleich infolge eines eventuellen Wert-
unterschiedes zwischen dem alten und neuen Pacht-
besitz (§ 70 Abs. 1 FlurbG);

c) Auflösung des Pachtverhältnisses infolge wesent-
licher Erschwernisse der Bewirtschaftung des neuen 
Pachtbesitzes (§ 70 Abs. 2 FlurbG).

 Die Anträge zu a) und b) können von beiden Vertrags-
partnern, der Antrag zu c) kann nur vom Pächter gestellt 
werden.

Gründe

Grundlage der Ausführungsanordnung ist der unanfechtbar 
gewordene Flurbereinigungsplan 

Ein Aufschieben der Ausführung des Flurbereinigungsplanes 
widerspricht dem Gebot der zügigen Abwicklung des Verfah-
rens und verlängert den unerwünschten Zustand der Nicht-
übereinstimmung der tatsächlichen und rechtlichen Verhält-
nisse. Die Teilnehmer üben aufgrund der einvernehmlicher 
Einzelfallregelungen zur Besitzeinweisung bereits Besitz 
und Nutzung an den neuen Grundstücken aus. Dagegen 
haben sie bislang keine rechtliche Verfügungsmöglichkeit 
über die neuen Grundstücke. Die Ausführungsanordnung 
führt den im Flurbereinigungsplan vorgesehenen neuen 
Rechtszustand herbei, verschafft den Verfahrensteilneh-
mern die volle rechtliche Verfügungsmöglichkeit über ihre 
Abfindungsgrundstücke und ist die Voraussetzung für die 
Berichtigung der öffentlichen Bücher. Der Erlass der Ausfüh-
rungsanordnung gem. § 61 FlurbG liegt somit im öffentlichen 
Interesse und im Interesse der Beteiligten. 

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Anordnung ist innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe der Widerspruch statthaft.

Der Widerspruch ist schriftlich bei der 
Bezirksregierung	Münster,	Dezernat	33,	48128	Münster
oder zur Niederschrift bei der
Bezirksregierung	Münster,	Dezernat	33,	Leisweg	12,	
48653 Coesfeld
zu erheben.

Auf elektronischem Wege kann der Widerspruch wie folgt 
erhoben werden:
• durch De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter si-

cherer Anmeldung nach dem De-Mail-Gesetz. Die De-
Mail-Adresse lautet: poststelle@brms.nrw.de.mail.de

• durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments mit 
qualifizierter elektronischer Signatur an die elektronische 
Poststelle der Behörde. Die E-Mail-Adresse lautet: 
poststelle@brms.sec.nrw.de

Anordnung	der	sofortigen	Vollziehung

Gemäß § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsord-
nung (VwGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. 
03. 1991 (BGBl. I S. 686) in der derzeit gültigen Fassung, 
wird die sofortige Vollziehung dieser Ausführungsanord-
nung auch für den Fall angeordnet, dass Widerspruch und 
Anfechtungsklage erhoben wird, so dass diese Rechtsmittel 
keine aufschiebende Wirkung haben.

Gründe

Nach der vorgenannten Vorschrift kann die sofortige Vollzie-
hung angeordnet werden, wenn sie im öffentlichen Interesse 
oder im überwiegenden Interesse der Beteiligten liegt. Die 
Voraussetzungen hierfür sind für die Ausführungsanordnung 
in dem Flurbereinigungsverfahren Berkelaue III gegeben. 
Das Interesse des überwiegenden Teils der Verfahrensbetei-
ligten an der rechtlichen Ausführung des Flurbereinigungs-
planes Berkelaue III überwiegt deutlich das Interesse einzel-
ner Widerspruchsführer an der aufschiebenden Wirkung der 
eingelegten Rechtsbehelfe. 
Die durch die Ausführungsanordnung ausgelösten inein-
andergreifenden Eigentumsveränderungen müssen gleich-
zeitig wirksam werden. Dies wäre nicht möglich, wenn Wi-
dersprüche einzelner Teilnehmer aufschiebende Wirkung 
hätten. 
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Rechtsbehelfsbelehrung	 für	 die	Anordnung	 der	 sofor-
tigen	Vollziehung

Gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung kann die 
Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung gemäß § 80 
Abs. 5 Verwaltungsgerichtsordnung - VwGO - beantragt 
werden bei dem 

Oberverwaltungsgericht	
für	das	Land	Nordrhein-Westfalen,	
9a	Senat	(Flurbereinigungsgericht),	
Aegidiikirchplatz	5,	48143	Münster.	

Der Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wir-
kung kann auch durch Übertragung eines elektronischen 
Dokuments an die elektronische Poststelle des Gerichts er-
hoben werden. Das elektronische Dokument muss für die 
Bearbeitung durch das Gericht geeignet sei. Es muss mit 
einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwor-
tenden Personen versehen sein oder von der verantwor-
tenden Person signiert und auf einem sicheren Übermitt-
lungsweg gemäß § 55a Absatz 4 VwGO eingereicht werden. 
Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten tech-
nischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer 
Maßgabe der Verordnung über die technischen Rahmenbe-
dingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das 
besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-
Rechtsverkehr-Verordung-ERVV) vom 24.11.2017 (BGBl. I 
S. 30803) der der derzeit gültigen Fassung.
Hinweise: Falls die Frist durch eine bevollmächtige Person 
versäumt werden sollte, würde deren Verschulden dem Voll-
machtgeber zugerechnet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite 
www.justiz.de

Coesfeld, 01.08.2022

Bezirksregierung Münster
Flurbereinigungsbehörde 
Flurbereinigung Berkelaue III
Az.: 33.5 – 4 13 03 –
Leisweg 12, 48653 Coesfeld
Im Auftrag
gez. Andreas Grotendorst

108/22 - Stadt Dülmen

Widerspruchsrecht	nach	dem	Bundesmeldegesetz

Nach dem Bundesmeldegesetz (BMG) ist die Stadt Dülmen 
als Meldebehörde verpflichtet, verschiedene Übermittlungen 
von Personendaten aus dem Melderegister vorzunehmen. 

Gegen folgende Datenübermittlungen steht den Betroffenen 
ein Widerspruchsrecht	zu:

1.	 Übermittlung	von	Daten	eines	Familienangehörigen	
an	 eine	 öffentlich-rechtliche	 Religionsgesellschaft,	
wenn	 der	 Familienangehörige	 der	meldepflichtigen	
Person	nicht	derselben	oder	keiner	öffentlich-recht-
lichen	 Religionsgesellschaft	 angehört	 –	 soweit	 die	
Daten	nicht	für	Zwecke	des	Steuererhebungsrechts	
der	jeweiligen	Religionsgesellschaft	übermittelt	wer-
den	–	gem.	§	42	Abs.	2	BMG

 Sie können der Datenübermittlung gem. § 42 Abs. 3 
Satz 2 BMG widersprechen. 

2.	 Übermittlung	 von	 Daten	 an	 Parteien,	 Wählergrup-
pen	und	anderen	Trägern	von	Wahlvorschlägen	 im	
Zusammenhang	mit	Wahlen	und	Abstimmungen	auf	

staatlicher	und	kommunaler	Ebene	gem.	§	50	Abs.	1	
BMG

 Sie können der Datenübermittlung gem. § 50 Abs. 5 
BMG widersprechen. 

3.	 Übermittlung	von	Daten	aus	Anlass	von	Alters-	und	
Ehejubiläen	 an	 Mandatsträger,	 Presse	 oder	 Rund-
funk	gem.	§	50	Abs.	2	BMG	

 Sie können der Datenübermittlung gem. § 50 Abs. 5 
BMG widersprechen. 

4.	 Übermittlung	 aller	 Daten	 aller	 volljährigen	 Einwoh-
ner	 an	Adressbuchverlage	 für	 die	Herausgabe	 von	
Adressbüchern	 (Adressenverzeichnis	 in	Buchform)	
gem.	§	50	Abs.	3	BMG

 Sie können der Datenübermittlung gem. § 50 Abs. 5 
BMG widersprechen. 

5.	 Übermittlung	der	Daten	zu	Personen,	die	 im	Folge-
jahr	volljährig	werden,	an	das	Bundesamt	für	Perso-
nalmanagement	 der	 Bundeswehr	 zum	 Zwecke	 der	
Übersendung	von	Informationsmaterial	gem.	§	58	c	
Abs. 1 Satz 1 Soldatengesetz

 Sie können der Datenübermittlung gem. § 36 Abs. 2 
BMG widersprechen. 

Sie können online	 im	 Serviceportal	 der	 Stadt	 Dülmen,	
schriftlich oder mündlich	 zur	 Niederschrift	 in	 einem	
persönlichen	Termin	(Terminvereinbarung	unter	02594-
12 102 oder unter  www.duelmen.de/termine) von Ihren 
Widerspruchsrechten Gebrauch machen. Bitte wenden Sie 
sich an das

Bürgerbüro	der	Stadt	Dülmen,	
Markt	1	(Rathaus),	48249	Dülmen

Dülmen, den 08.08.2022

STADT DÜLMEN
Der Bürgermeister
gez. Hövekamp

109/22 - Stadt Dülmen

Genehmigung	/	Satzungsbeschluss	zu
1.) 94. Änderung des Flächennutzungsplanes für die 

Bereiche „Am Kleuterbach – Erweiterung“ und „Dör-
fer	Geist	–	Teilrücknahme“	in	den	Gemarkungen	Dül-
men – Kirchspiel und Hiddingsel

2.)	Teilaufhebung	des	Bebauungsplanes	Nr.	13/2	„Dör-
fer	Geist“

3.)	Aufstellung	 des	 vorhabenbezogenen	 Bebauungs-
planes	Nr.	245	„Erweiterung	Dümo	Reisemobile“

zu 1.)
Die Bezirksregierung Münster hat mit Verfügung vom 
29.06.2022, Az.: 35.02.01.300-004/2022.0001 die von 
der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dülmen am 
31.03.2022 beschlossene 94. Änderung des Flächennut-
zungsplanes der Stadt Dülmen für die Bereiche „Am Kleu-
terbach – Erweiterung“ und „Dörfer Geist – Teilrücknahme“ 
genehmigt.
Die 94. Änderung des Flächennutzungsplanes wird mit der 
Bekanntmachung dieser Genehmigung gemäß § 6 Abs. 5 
Baugesetzbuch (BauGB) vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) 
in der zurzeit geltenden Fassung wirksam.

zu 2.)
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dülmen hat 
in ihrer Sitzung am 31.03.2022 die Teilaufhebung des Be-

www.justiz.de
www.duelmen.de/termine
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bauungsplanes Nr. 13/2 „Dörfer Geist“ in der Gemarkung 
Hiddingsel gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) vom 
03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) in der zurzeit geltenden Fas-
sung als Satzung beschlossen.
Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB 
ortsüblich bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung 
tritt die Teilaufhebung des Bebauungsplanes Nr. 13/2 „Dör-
fer Geist“ in Kraft.

zu 3.)
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dülmen hat in 
ihrer Sitzung am 31.03.2022 den vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan Nr. 245 „Erweiterung Dümo Reisemobile“ ge-
mäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) vom 03.11.2017 (BGBl. I 
S. 3634) in der zurzeit geltenden Fassung als Satzung be-
schlossen.
Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB 
ortsüblich bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung 
tritt der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 245 „Erwei-
terung Dümo Reisemobile“ in Kraft.

Die räumlichen Geltungsbereiche der Bauleitpläne sind den 
mitveröffentlichten Übersichtsplänen zu entnehmen.

Jedermann kann die 94. Änderung des Flächennutzungs-
planes der Stadt Dülmen, die Teilaufhebung des Bebau-
ungsplanes Nr. 13/2 „Dörfer Geist“ und den vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan Nr. 245 „Erweiterung Dümo 
Reisemobile“ mit den jeweiligen Begründungen und den 
zusammenfassenden Erklärungen über die Art und Weise, 
wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlich-
keits- und Behördenbeteiligung in den Bauleitplänen be-
rücksichtigt wurden, und aus welchen Gründen die Pläne 
nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden 
anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurden, im 
Verwaltungsgebäude der Stadt Dülmen, Heinrich-Leggewie-
Straße 13, 2. Obergeschoss, Fachbereich Stadtentwicklung, 
während folgender Zeiten einsehen und über deren Inhalte 
Auskunft verlangen:

Montag – Freitag 08.30 – 12.00 Uhr, außerdem
Montag  14.00 – 16.00 Uhr und
Donnerstag 14.00 – 18.00 Uhr

Darüber hinaus sind die Bauleitpläne sowie die Begrün-
dungen auch online unter den Internet-Adressen

h t t p : / / w w w. o - s p . d e / d u e l m e n / p l a n / u e b e r s i c h t .
php?S=3&L1=8&pid= 46968
 (94. Änderung des Flächennutzungsplans)

h t t p : / / w w w. o - s p . d e / d u e l m e n / p l a n / u e b e r s i c h t .
php?S=3&L1=8&pid= 46855
(Bebauungsplan Nr. 13/2 „Dörfer Geist“)

h t t p : / / w w w. o - s p . d e / d u e l m e n / p l a n / u e b e r s i c h t .
php?S=3&L1=8&pid= 45823
(vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 245 Erweiterung 
Dümo Reisemobile“)

abrufbar.

Hinweise:

1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB 
über die Geltendmachung etwaiger Entschädigungsan-
sprüche nach den §§ 39 bis 43 BauGB und des § 44 
Abs. 4 BauGB über das Erlöschen der Entschädigungs-
ansprüche bei nicht fristgemäßer Geltendmachung wird 
hingewiesen.

2. Eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB be-
achtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften und eine unter Berücksichtigung 

des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans 
und des Flächennutzungsplans sowie nach § 214 Abs. 3 
Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvor-
gangs werden unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb 
eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennut-
zungsplanes oder der Satzung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begrün-
denden Sachverhaltes geltend gemacht worden sind 
(§ 215 Abs. 1 BauGB). Dies gilt entsprechend, wenn 
Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind.

3. Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
kann gem. § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung NRW in 
der z. Zt. gültigen Fassung gegen Satzungen, sonstige 
ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungsplä-
ne nach Ablauf von sechs Monaten nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung 
oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher be-
anstandet oder

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt.

Dülmen, den 04.08.2022

STADT DÜLMEN
Der Bürgermeister
gez. Hövekamp

http://www.o-sp.de/duelmen/plan/uebersicht.php?S=3&L1=8&pid= 46968
http://www.o-sp.de/duelmen/plan/uebersicht.php?S=3&L1=8&pid= 46968
http://www.o-sp.de/duelmen/plan/uebersicht.php?S=3&L1=8&pid= 46855
http://www.o-sp.de/duelmen/plan/uebersicht.php?S=3&L1=8&pid= 46855
http://www.o-sp.de/duelmen/plan/uebersicht.php?S=3&L1=8&pid= 45823
http://www.o-sp.de/duelmen/plan/uebersicht.php?S=3&L1=8&pid= 45823
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Anlage zu 109/22 - Stadt Dülmen

110/22 - Sparkasse Westmünsterland

Kraftloserklärungen	 von	 Sparurkunden	 der	 Sparkasse	
Westmünsterland

Kraftloserklärung

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND erklärt die Spar-
urkunde mit der Nummer 300784782 hiermit für kraftlos.

Ahaus / Dülmen, den 26.07.2022

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
gez. Der Vorstand

Kraftloserklärung

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND erklärt die Spar-
urkunde mit der Nummer 330023573 hiermit für kraftlos.

Ahaus / Dülmen, den 26.07.2022

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
gez. Der Vorstand

Kraftloserklärung

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND erklärt die Spa-
rurkunde mit der Nummer 336291612 hiermit für kraftlos.

Ahaus / Dülmen, den 26.07.2022

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
gez. Der Vorstand

Kraftloserklärung

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND erklärt die Spa-
rurkunde mit der Nummer 337220834 hiermit für kraftlos.

Ahaus / Dülmen, den 05.08.2022

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
gez. Der Vorstand
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Nachrichtlich 

Nachruf	für	das	ehemalige	Kreistagsmitglied	
Karl	Wegener

NACHRUF 
Am 30. Juli 2022 verstarb

Herr Karl Wegener
aus Lüdinghausen im Alter von 88 Jahren.

Herr Wegener war von 1975 bis zu seiner Wahl in den Landtag 
des Landes Nordrhein-Westfalen im Jahre 1990 Mitglied des Kreis-
tages des Kreises Coesfeld. 
Mit großem Engagement arbeitete er im Kreisausschuss, im Fi-
nanzausschuss, im Bauausschuss sowie im Polizeibeirat mit. Ferner 
vertrat er den Kreis Coesfeld im Verwaltungsrat der Kreissparkasse 
Lüdinghausen und der Kreissparkasse Coesfeld sowie im Sparkas-
senzweckverband. 
In Würdigung seiner Verdienste durch seine vielfältigen Tätig-
keiten auf kommunal- und landespolitischer Ebene sowie in der 
Verbandsarbeit verlieh ihm im Jahre 1997 der Bundespräsident das 
Bundesverdienstkreuz am Bande.
Der Kreis Coesfeld schuldet Herrn Wegener für seinen Einsatz 
Dank und Anerkennung. 
Wir werden dem Verstorbenen ein ehrendes Andenken bewahren.

KREIS COESFELD

 Dr. Christian Schulze Pellengahr 
Landrat


